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Ablauf der Bilanzierung der Projektie
rungsleistungen

42. Anmeldung des Projektierungsbedarfs 
durch die Investitionsauftraggeber bzw. 
Hauptauftragnehmer, Generalauftragneh
mer und Generalprojektanten4

43. Übergabe der Bdlanzinformationen
— von den Projektierungseinriditungen 

an die zuständigen bilanzierenden Or
gane

44. Übergabe des Aufkommens und des damit 
gedeckten Bedarfs an Projektierungslei
stungen für Meß-, Steuer- und Regeltech
nik, elektrotechnische Anlagen, Rohrlei
tungen und Isolierungen, Bau gemäß 
Ziff. 5.1. — 2. Anstrich — der Anlage 2 zu 
vorstehender Anordnung
— von den bilanzierenden Organen der 

investierenden Zweige
an die für diese Projektierungsleistun
gen zuständigen bilanzierenden Organe 
zur Aufnahme in deren Projektierungs
bilanz

45. Übergabe der Bilanzentwürfe
— von den bilanzierenden Organen 

an die bilanzbestätigenden Organe
46. Übergabe der Projektierungsbilanzen

— von den bilanzbestätigenden Organen 
an die Ministerien

12. 7.1976

29. 7.1976

13. 8. 1976 

20. 8.1976 

20. 9.1976

Ablauf der Bilanzierung der Hoch- und 
Fachschulabsolventen 1978

47. Abstimmung des Bilanzvorschlages der 
Zuführung von Hoch- und Fachschulab
solventen durch das Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen mit den zen
tralen Staatsorganen

48. Übergabe der präzisierten Bedarfsanforde
rungen nach Fachrichtungen auf der 
Grundlage des Bilanzvorschlages
— von den wirtschaftsleitenden Organen 

und den den Ministerien unterstellten 
Kombinaten
an die zentralen Staatsorgane

— von den zentralen Staatsorganen
an das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen bzw. das ORZ der 
Fachschule Rodewisch

28. 5. 1976

9. 7. 1976

13. 7.1976

49. Übergabe des Aufkommens an Hoch- und 
Fachschulabsolventen
— von den Hoch- und Fachschulen

an das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen bzw. das ORZ der 
Fachschule Rodewisch

50. Übergabe der Teilbüanzen
— von den zentralen Staatsorganen mit 

Bilanzfunktion
an das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen

31. 7.1976

3. 9.1976
51. Übergabe der Gesamtbilanz der Zufüh

rung von Hoch- und Fachschulabsolventen 
1978
— vom Ministerium für Hoch- und Fach

schulwesen
an die Staatliche Plankommission 13.10.1976

4 für Bau beim zuständigen bilanzbeauftragten Betrieb gemäß Bau
bilanzverzeichnis vom 4. Dezember 1972 (Sonderdruck Nr. 749 des
Gesetzblattes)

Übergabe der Planentwürfe

52. — von den Betrieben der den WB un
terstellten Kombinate
an die Kombinatsleitungen 3. 8.1976

53. — von den den wirtschaftsleitenden Or
ganen der Räte der Bezirke unterstell
ten Betrieben
an die wirtschaftsleitenden Organe der
Räte der Bezirke 3. 8.1976

54. — von den Räten der Städte und Gemein
den und den kreisgeleiteten Betrieben 
und Einrichtungen
an die Räte der Kreise 3. 8.1976

55. — von den zentralgeleiteten und bezirks
geleiteten Betrieben und Einrichtun
gen, den Betrieben und Einrichtungen 
im Verantwortungsbereich der Wirt
schaftsräte der Bezirke und den Betrie
ben und Einrichtungen der den Mini
sterien unterstellten Kombinate

8.1976

8.1976

an die übergeordneten Organe5 6,6 10.

56. — von den den WB unterstellten Kom
binaten
an die VVB 23.

57.

58.

59.

60.

von den wirtschaftsleitenden Organen 
der Räte der Bezirke und den Räten der 
Kreise
an die Räte der Bezirke

von den Wirtschaftsräten der Bezirke 
und den den Ministerien unterstellten 
Kombinaten?,8 .
an die übergeordneten Ministerien
von den zentralen Organen, denen Ein
richtungen des Gesundheits- und So
zialwesens unterstehen 
an das Ministerium für Gesundheitswe
sen

von den WB7 8,8
an die übergeordneten Ministerien (so
wie vom Verband der Konsumgenos
senschaften — für den Handel — an das 
Ministerium für Handel und Versor
gung)

von den zentralen Organen, denen 
Hoch- und Fachschulen unterstehen 
an das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen

27. 8.1976

15. 9.1976

10. 9.1976*

20. 9.1976

24. 9. 1976

5 Die WB und die den Ministerien unterstellten Kombinate über
geben der Staatlichen Plankommission über die zuständigen Ministe
rien bis 25. 8. 1976 Informationen nach Hauptkennziffern aus den Plan
entwürfen der Betriebe entsprechend den Festlegungen der Staatlichen 
Plankommission.

6 Die Nachweise über Umweltschutz sind außerdem an die in der 
Planungsordnung Teil I Abschn. 15 ZifE. 6 (S. 287) genannten Organe, 
Betriebe und Einrichtungen zu übergeben.

7 Zugleich sind die Planentwürfe der Staatlichen Plankommission 
und die komplexen ökonomischen Planinformationen mit der Plan
begründung einschließlich des Effektivitätsnachweises und der Nach
weise über produktgebundene Abgaben und Preisstützungen dem 
Ministerium der Finanzen zu übergeben. Außerdem sind die MAK- 
BUanzentwürfe für Staatsplanpositionen und weitere zentral fest
gelegte Positionen durch die bilanzbeauftragten Organe bzw. bilanzie
renden Organe der Staatlichen Plankommission (zweifach) und dem 
Ministerium für Materialwirtschaft sowie die Edelmetall-Bilanzen dem 
Ministerium der Finanzen zu übergeben. Der Planted! Versorgung ist 
von allen am Konsumgüterbinnenhandel Beteiligten außerdem dem 
Ministerium für Handel und Versorgung zur Information zu über
geben. Die Fondsträger der metallverarbeitenden Industrie übergeben 
die verbraucherseitigen Planinformationen (Bedarfsnachweis) weiter
hin dem Ministerium für Materialwirtschaft (zweifach).

8 Zugleich sind die erzeugnisbezogerien Auswirkungen planmäßiger 
Preisänderungen (Vordrude 2705) gemäß Planungsordnung Teil I 
Abschn. 13 Ziff. 4.6. Abs. 5 (S. 250) dem Amt für Preise zu übergeben.


